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Führerschein Checkliste 
 

1. Persönliche Anmeldung in der Fahrschule 
   

   
   

 

2. Erste Hilfe Kurs absolvieren 
   

   
   

 

3. Sehtest machen 
   

   
   

 

4. Biometrisches Passfoto machen 
   

   
   

 

5. Führerschein beim Bürgerservice beantragen 
   

   
   

 

6. Regelmäßig am Theorieunterricht teilnehmen  
   

   
   

 
 

Notizen 
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Häufige Fragen – FAQ 
	
Wie beantrage ich mir einen Führerschein? 
 
Deinen Führerschein kannst du bei deinem örtlichen Bürgerservice oder der zentralen 
Führerscheinstelle beantragen (Achtung! Örtliche Öffnungszeiten beachten).  
 
Um einen Führerschein zu beantragen benötigst du: 
 

• Einen gültigen Personalausweis oder Pass 
• Eine Kopie deines Ausbildungsvertrages mit der Fahrschule 
• Eine Teilnahmebescheinigung über einen absolvierten Erste Hilfe Kurs 
• Einen Nachweis über einen bestandenen Sehtest einer amtlich anerkannten Sehteststelle 

(Achtung diese darf nicht älter als zwei Jahre sein) 
• Ein aktuelles biometrisches Passfoto 

 
Die Kosten für die Erstausstellung eines Führscheins der Klasse B und BE belaufen sich in 
Mannheim auf 43,40 EUR 
 
Quelle: Stadt Mannheim - Stand: April 2017 
 
Wie viele Theoriestunden muss ich absolvieren? 
 
Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B 12 
Theoriedoppelstunden des Grundstoffes und zwei Doppelstunden des Zusatzstoffes absolvieren 
(Doppelstunde à 90 min). Das entspricht also 14 Lehreinheiten. 
 
Wie viele praktische Fahrstunden muss ich absolvieren? 
 
Die praktische Grundausbildung in der Fahrschule wird durch sogenannte Übungsfahrten 
abgedeckt. Eine nach dem Gesetz zu absolvierende Mindestanzahl an Übungsfahrten gibt es 
nicht. Die Anzahl dieser Stunden ist daher stark von den mitgebrachten Fähigkeiten des 
Fährschülers und dem Lernfortschritt während der Ausbildung abhängig. Nach der 
Grundausbildung müssen Fahrschülerinnen und Fahrschüler sogenannte Sonderfahrten 
absolvieren. Zu den Sonderfahrten zählen Fahrten auf Land- und Bundesstraßen (Überlandfahrt), 
Autobahnfahrten und Fahrten bei Dämmerung und Dunkelheit (Nachtfahrt).  
Bei den Sonderfahrten schreibt der Gesetzgeber eine zu absolvierende Mindestanzahl vor:!! 
 

• 5 Fahreinheiten* Überlandfahrt! 
• 4 Fahreinheiten* Autobahnfahrt! 
• 3 Fahreinheiten* Nachtfahrt 

 
Fahreinheit: Fahrzeit à 45 min 
 
Wo findet die Theorieprüfung statt? 
 
Die Theorieprüfung für den Erwerb der Fahrerlaubnis kann ausschließlich beim TÜV Süd 
absolviert werden. Die Prüfungsräume in Mannheim befinden sich bei der TÜV Süd Akademie 
GmbH in der Dudenstraße 28, 68167 Mannheim 


